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kostenlose Verteilung in Albersdorf, Berga, Clodra, Cronschwitz, Dittersdorf, Eula, Großdraxdorf, Kleinkundorf, Markersdorf, 
Meilitz, Mildenfurth, Mosen, Obergeißendorf, Pösneck, Tschirma, Untergeißendorf, Untitz, Veitsberg, Wernsdorf, Wolfersdorf, 

Wünschendorf, Zickra mit Buchwald, Zossen, Zschorta
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Die Stadtverwaltung 
wünscht allen 
ein schönes und 
gesegnetes 
Weihnachtsfest 
und einen guten 
Start ins neue 
Jahr 2026. 
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Postanschrift:	 Am Markt 2, 07980 Berga-Wünschendorf
Internet: 	 www.stadtbw.de
E-Mail: 	 info@stadtbw.de 
Telefon: 	 036623 607-0

Sprechzeiten:	 Dienstag 	 09:00 – 12:00 Uhr
		  14:00 – 18:00 Uhr
	 Donnerstag 	 13:00 – 15:00 Uhr
	 Freitag 	 09:00 – 12:00 Uhr

	 sowie nach vorheriger Vereinbarung 
Rathaus 
Berga 	 Am Markt 2 in 07980 Berga-Wünschendorf 
	 mit barrierefreiem Zugang
Rathaus 
Wünschendorf 	 Poststraße 8 in 07980 Berga-Wünschendorf

Sprechzeiten des KOBB Denny Kutzner der Polizeiinspektion Greiz

Dienstag im Rathaus Berga: 	 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag im Rathaus Wünschendorf: 	 13:00 – 15:00 Uhr
Tel. 036623/20033
	

Auslagestellen der Amtsblätter 
zur kostenfreien Entnahme

An allen Verkündungstafeln der Stadt Berga-Wünschendorf sind 
inzwischen Prospektboxen angebracht, in denen nun die ge-
druckten Ausgaben des Amtsblattes „Berga-Wünschendorf“ 
entnommen werden können.

Diese Verkündungstafeln befinden sich:

Ort	 Stelle

Albersdorf	 Ecke − gegenüber Haus-Nr. 25
Berga	 August-Bebel-Straße − bei Einfahrt 
	 Haus-Nr. 30
Berga	 Bahnhofstraße − vor der Schule
Berga	 Gartenstraße − Ecke Brunnenberg/
	 Gartenstraße
Berga	 Schloßstraße − oberhalb der Bleibe
Berga	 Schloßstraße − zur Einfahrt Innenhof 
	 Stadtverwaltung
Clodra	 Dorfstraße − neben Bushaltestelle
Cronschwitz	 Nr. 36
Dittersdorf	 Dorfplatz − bei Teich
Eula	 Dorfplatz
Großdraxdorf	 Dorfplatz
Kleinkundorf	 ehem. Gaststätte Ebert − 
	 gegenüber Haus-Nr. 15
Markersdorf	 an der Kreuzung
Meilitz	 gegenüber Nr. 12
Mosen	 gegenüber Nr. 4
Obergeißendorf	 Dorfplatz − bei Gerätehaus Feuerwehr
Pösneck	 gegenüber Nr. 4
Tschirma	 Einfahrt zur Kirche
Untergeißendorf	 bei Einfahrt Schneider − Haus-Nr. 2
Untitz	 Nr. 11
Wernsdorf	 Wernsdorf Wiesengrund − 
	 unterhalb Haus-Nr. 7
Wernsdorf	 Wernsdorf Lange Straße − Haus-Nr. 2
Wolfersdorf	 Wolfersdorf Hauptstraße − gegenüber 
	 Haus-Nr. 22
Wolfersdorf	 Wolfersdorf zum Fuchstal − nach Haus-Nr. 4
Wünschendorf	 neu: Lindenstraße 17 – alt: Bahnhofstraße 17
Wünschendorf	 Mosener Weg 2
Wünschendorf	 Poststraße 8
Wünschendorf	 Turnhalle Weidaer Straße gegenüber Nr. 21
Wünschendorf	 Weidaer Straße 3 (Mühlenplatz)
Zickra	 Containerstellplatz − gegenüber Bürgerhaus
Zossen	 Nr. 7
Zschorta	 Nr. 3

Möchten Sie zukünftig das Amtsblatt per E-Mail erhalten, dann 
schicken Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an info@stadtbw.de

Die Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf informiert!

Recyclinghof Berga/Elster 
August-Bebel-Str. 5

07980 Berga-Wünschendorf
Telefon: 03 66 23 / 2 11 35

Öffnungszeiten:	Montag	 10 – 14 Uhr
	 Mittwoch, Freitag	 13 – 17 Uhr

Das Schadstoffmobil kommt jeden 
1. Freitag des Monats von 15 – 17 Uhr.

Ab sofort ist es bei uns möglich, den anfallenden 
Grünschnitt über die Grünschnittkarte der AWV zu 
entsorgen, diese kann bei uns verlängert und auch 
vor Ort käuflich erworben werden.
Der Wertstoffhof hat in der Zeit vom 23.12.2025 

bis 01.01.2026 geschlossen.

Schiedsstelle 
der Stadt Berga-Wünchendorf

Am Markt 2, 07980 Berga-Wünschendorf
Schiedsfrau: Aline Greulich

Kontakt: 0157 / 53 24 27 15 oder 03 66 23 / 60 70

NOTDIENSTE
Kassenärztlicher Notfalldienst
Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist über die Telefon-
Nr. 116 117 (kostenfrei) zu erfragen. Von dieser Stelle erfolgt 
die Vermittlung des jeweils diensthabenden Arztes. In sehr 
dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist über die Rufnummer 116 117 
(kostenfrei) zu erfragen. Von dieser Stelle erfahren Sie den 
jeweils diensthabenden Zahnarzt.

Notdienst der Apotheken
kostenlose Festnetznummer:	0800 00 22 8 33
aus dem Handy-Netz: 	 22 8 33 (gebührenpflichtig)
Internet: 	 www.aponet.de

Impressum   Amtsblatt der Stadt Berga-Wünschendorf
Kostenlose Verteilung an die Haushalte in Berga-Wünschendorf einschließlich Ortsteile. In den Ortsteilen Zickra mit Buchwald, Tschirma 
und Dittersdorf erfolgt die Verteilung zur Selbstentnahme über Prospektboxen in den jeweiligen Ortsteilen.
Einzelexemplare sind bei der Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf, 07980 Berga-Wünschendorf, Am Markt 2 zu beziehen.
Druckauflage: 3.330 Stück – Erscheinungsweise: monatlich
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Berga-Wünschendorf · Am Markt 2 · 07980 Berga-Wünschendorf – 
vertreten durch den Bürgermeister Marco Geelhaar
Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen.
Satz, Gestaltung und Druck: Emil Wüst & Söhne, C. Wüst e.K. · Burgstraße 10 · 07570 Weida
Anzeigen: M. Ulrich · Telefon: 036603 . 55 30 · Fax: 03 66 03 . 55 35 · E-Mail: kontakt@druckerei-wuest.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 6 vom 01.02.2023 der Fa. Emil Wüst & Söhne, C. Wüst e.K. 
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! Nachdruck der gestalteten und gesetzten Anzeigen 
(auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Fa. Emil Wüst & Söhne, C. Wüst e.K. Gerichtsstand ist Greiz.
Für unverlangt zugesandte Manuskripte und Fotos sowie für die Richtigkeit telefonisch aufgegebener Anzeigen, Texte und Änderungen wird 
keine Gewähr übernommen. Vektoren u. Cliparts designed by Freepik.com, Pixabay.com, Cleanpng.com, Vecteezy.com
Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass die von ihm übermittelten Dateien und Daten keine Urheberrechte oder sonstige Rechte 
Dritter verletzen. Die Haftung für die unerlaubte Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material liegt allein beim Auftraggeber.
Mit der Übermittlung der Daten versichert der Auftraggeber, dass er über die notwendigen Nutzungsrechte verfügt.

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 31. Januar 2026.

Redaktionsschluss für Ihre Beiträge 
ist am Montag, 19. Januar 2026.
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Berga-Wünschendorf und ihrer Ortsteile,
ruhig und besinnlich soll sie sein, die Vorweihnachtszeit. Doch meist kommt 
es anders.

So auch dieses Jahr. Noch am 4. Dezember fand die letzte Stadtratssitzung 
statt. Auf dieser wurde der Haushalt 2025 beschlossen. Aber auch der Haus-
halt für 2026.

Diese beiden Beschlüsse waren ein ganz wichtiges Signal. So ist es zum ers-
ten Mal seit der Fusion gelungen, noch im alten Jahr einen Haushalt für das 
bevorstehende Jahr vorzulegen und zu beschließen, so dass das neue Jahr 
mit einem genehmigtem Haushalt starten kann. Dies war nicht einfach und 
mit großen Herausforderungen verbunden. Mein großer Dank geht deshalb an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Verwaltung, die das ermöglicht 
haben. Aber ebenso geht mein Dank an den Stadtrat, der diese Haushalte mit 
großer Mehrheit beschlossen hat. Sind diese beiden Haushalte sicher nicht 
das, was sich so manch ein Stadtrat gewünscht hat, so setzen diese doch 
deutliche Signale.

So sind die großen Projekte Feuerwehr Wolfersdorf und Ärztehaus Wün-
schendorf berücksichtigt, ebenso wie der Ausbau der Straße von Wolfersdorf 
nach Letzendorf, der weitere Straßenbau in Wernsdorf, die Nebenanlagen 
der B175 in Zickra oder auch der Bahnhofsvorplatz in Wünschendorf, um nur 
einige zu nennen.

Für alle diese Vorhaben war der Haushalt extrem wichtig, da die meisten 
Projekte nur mit Unterstützung durch Fördermittel überhaupt umgesetzt 
werden können und diese können nun mit beschlossenem und genehmigtem 
Haushalt beantragt werden.

So schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft, um unsere Stadt auch weiterhin 
gemeinsam zu gestalten und an das bereits Erreichte anzuknüpfen.

Ich wünsche allen ein paar ruhige Stunden im Kreise ihrer Liebsten. Nutzen 
Sie die Gelegenheiten zu einem Besuch einer unserer Weihnachtsmärkte oder 
auch der Veranstaltungen die unsere Vereine, Ehrenamtlichen oder auch die 
Kirchen in der Vorweihnachtszeit bieten.

So soll auch 2026 für uns alle ein Jahr des Zusammenwachsens, des Friedens 
und des Glückes werden.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen 
und Ihre Mithilfe und freue mich auf ein 

weiteres Jahr der Zusammenarbeit.

Vielen Dank

Ihr Bürgermeister 
Marco Geelhaar
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Haushaltssatzung
der Stadt Berga-Wünschendorf, 

Landkreis Greiz, für das Jahr 2025

Auf der Grundlage der §§ 19 und 55 der Thüringer Kommunal-
ordnung erlässt die Stadt Berga-Wünschendorf folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen
	 und Ausgaben mit 	11.186.400,00 EUR

und

im Vermögenshaushalt 	 in den Einnahmen
	 und Ausgaben mit 	 1.369.500,00 EUR
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Stadt Berga-Wünschendorf sind nicht vorge-
sehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt 
Berga-Wünschendorf werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden durch 
Beschluss des Stadtrates der Stadt Berga-Wünschendorf vom 
22.05.2025 in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern 
und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Berga-Wün-
schendorf beschlossen:

1.	 Grundsteuer

a) 	 landwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 	 324 v. H.
 	 Ortsteil Berga
	 landwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 	 305 v. H. 
	 Ortsteil Wünschendorf

b) 	 Grundstücke (Grundsteuer B) 	 426 v. H. 
	 Ortsteil Berga
	 Grundstücke (Grundsteuer B) 	 410 v. H. 
	 Ortsteil Wünschendorf

2. 	 Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
	 und dem Gewerbekapital 	 406 v. H. 
	 Ortsteil Berga
	 Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
	 und dem Gewerbekapital 	 395 v. H. 
	 Ortsteil Wünschendorf

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Berga-
Wünschendorf in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
500.000 EUR festgesetzt.

§ 6 

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Stadt Berga-Wünschendorf, den 10.12.2025

gez. Marco Geelhaar – Bürgermeister 		 (Siegel)

Das Landratsamt Greiz als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde hat mit Schreiben vom 09.12.2025 (Az. 15-2025/0416) der 
Bekanntmachung vorstehender Satzung zugestimmt.

Haushaltssatzung und -plan liegen zwei Wochen, beginnend mit 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung, in der Stadtverwal-
tung Berga-Wünschendorf, Am Markt 2, 07980 Berga-Wünschen-
dorf, Kämmerei (Zimmer 2.08), zu den üblichen Geschäftszeiten 
nach vorheriger Terminabsprache aus. 
An gleicher Stelle besteht gemäß § 57 Abs. 3 Thüringer Kom-
munalordnung die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Haus-
haltsplanes bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres.

Berga-Wünschendorf, den 10.12.2025

gez. Marco Geelhaar – Bürgermeister 		 (Siegel)

Beschlussveröffentlichung 
aus der 8. Sitzung des Stadtrates der 

Stadt Berga-Wünschendorf 
vom 28.08.2025

TOP 3: 	 Verwendung eines Hilfsmittels zur Anfertigung der 
Niederschrift nach § 14 Abs. 3 der Geschäftsordnung

	 Der Stadtrat beschließt, dass während der öffentlichen 
und nichtöffentlichen Sitzungen eine Tonaufzeichnung 
als Hilfsmittel zum Anfertigen der jeweiligen Nieder-
schrift erstellt werden darf. 

	 Nach Genehmigung der Niederschrift wird diese sofort 
gelöscht.

	 einstimmig beschlossen

TOP 7: 	 Protokoll der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)
	 Der Stadtrat der Stadt Berga-Wünschendorf beschließen 

das öffentliche Protokoll der 6. Sitzung vom 22.05.2025.
	 einstimmig beschlossen

TOP 11: 	Satzung über die freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Berga-Wünschendorf

	 Der Stadtrat der Stadt Berga-Wünschendorf beschließt 
die Satzung über die freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Berga-Wünschendorf laut Anlage.

	 Gleichzeitig wird der Beschluss (Nr. SR/0004) der am 
22.05.2025 im Stadtrat beschlossenen Feuerwehrsat-
zung der Stadt Berga-Wünschendorf aufgehoben.

	 einstimmig beschlossen

Amtliche Bekanntmachungen
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www.thtsk.de

Bekanntmachung 
Amtliche Tierbestandserhebung, 

einschließlich Bienenvölker,
der Thüringer Tierseuchenkasse 

zum Stichtag 03.01.2026
Sehr geehrte Tierbesitzer,

die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestands-
erhebung 2026 zum Stichtag 03.01.2026 durch. 
Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse 
angemeldet waren und keine Meldekarte erhalten haben, 
werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender Satzung 
nachzukommen.
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchen-
kasse, Victor-Goerttler-Str. 4, 07745 Jena zu richten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tier-
bestandserhebung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert 
zur Viehzählung des Thüringer Landesamtes für Statistik durch-
geführt wird.

Ihre Thüringer Tierseuchenkasse

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über 
die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 

für das Jahr 2026
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), 
hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 23. September 
2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 

(1) 	Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2026 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten 
wie folgt festgesetzt:

1.	 Pferde, Esel, Maultiere und 
	 Maulesel 	 je Tier 5,50 Euro

2. 	 Rinder einschließlich Bisons, 
	 Wisente und Wasserbüffel
2.1 	 Rinder bis 24 Monate 	 je Tier 6,00 Euro
2.2 	 Rinder über 24 Monate 	 je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

3. 	 Schafe und Ziegen
3.1 	 Schafe bis einschl. 9 Monate 	 je Tier 0,10 Euro
3.2 	 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate 	 je Tier 2,00 Euro
3.3 	 Schafe ab 19 Monate 	 je Tier 2,00 Euro
3.4 	 Ziegen bis einschl. 9 Monate 	 je Tier 2,30 Euro
3.5 	 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate 	 je Tier 2,30 Euro
3.6 	 Ziegen ab 19 Monate 	 je Tier 2,30 Euro

4. 	 Schweine
4.1 	 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 	weniger als 20 Sauen 	 je Tier 1,35 Euro
4.1.2 	20 und mehr Sauen 	 je Tier 2,25 Euro
4.2 	 Ferkel bis einschl. 30 kg 	
4.2.1 	bei weniger als 20 Sauen 
	 nach erster Belegung 	 je Tier 0,75 Euro
4.2.2 	bei 20 und mehr Sauen 
	 nach erster Belegung 	 je Tier 0,90 Euro
4.3 	 sonstige Zucht- und 
	 Mastschweine über 30 kg
4.3.1 	weniger als 50 Schweine 	 je Tier 1,10 Euro
4.3.2 	50 und mehr Schweine 	 je Tier 1,35 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.

5. 	 Bienenvölker 	 je Volk 1,00 Euro

6. 	 Geflügel
6.1 	 Legehennen über 18 Wochen 
	 und Hähne 	 je Tier 0,07 Euro
6.2 	 Junghennen bis 18 Wochen 
	 einschließlich Küken 	 je Tier 0,03 Euro
6.3 	 Mastgeflügel (Broiler) 
	 einschl. Küken 	 je Tier 0,03 Euro
6.4 	 Enten, Gänse und Truthühner 
	 einschließlich Küken 	 je Tier 0,20 Euro

7. 	 Tierbestände von Viehhändlern = 
	 vier v. H. der umgesetzten Tiere des Vorjahres
	 (nach § 2 Abs. 7)

8. 	 Der Mindestbeitrag beträgt für jeden 
	 beitragspflichtigen Tierhalter 
	 insgesamt	 18,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2026 keine 
Beiträge erhoben.

(2) 	Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere 
einer Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder 
gemeinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des 
Tiergesundheitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 
2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, 
der ein Tier besitzt.

	 Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Ei-
gentümer ist, gelten die Regelungen dieser Satzung für den 
Eigentümer.

(3) 	Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, 
unterliegen nicht der Beitragspflicht.

(4) 	Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter 
von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro er-
mäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung 
der Paratuberkulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 
28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt 
und im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 
4 des Programms durchführte und die nach den Nummern 
3 und 5 des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosi-
cherheit des Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten 
hat.

(5) 	Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 wird je Tier 
um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur 
Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in 
Thüringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 
S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor Infek-
tionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respira-
torischen Syndroms (PRRS)“, teilnimmt, im Vorjahr die dort 
festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negativen 
Ergebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des 
Programmmoduls festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit 
des Tierbestandes eingehalten hat.

(6) 	Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 
4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn:
1. 	 der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-

Verordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im Er-
gebnis der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser 
Verordnung in die Kategorie I eingestuft worden ist oder

2. 	 der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder 
der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß dem 
„Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweine-
beständen in Thüringen“ vom 28. November 2022 (Thür-
StAnz Nr. 51/2022 S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ 
gilt und im Vorjahr auf der Basis einer für den Bestand 
repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft wor-
den ist.

(7) 	Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können ku-
mulativ gewährt werden.

(8) 	Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Ein-
haltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie 
die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung 
nach Nummer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms 
sind der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 28. 
Februar 2026 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt 
ein Betrieb unter Absatz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) 
gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend 
den Bestimmungen des Absatzes 6 nachgewiesen wird.

§ 2 

(1) 	Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist 
die Zahl der am 3. Januar 2026 vorhandenen Tiere (Stichtag 
für die amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTier-
GesG), bei Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres 
eingewinterten Bienenvölker maßgebend.

(2) 	Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amt-
lichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 
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Tage nach dem Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift 
mitzuteilen und die Art und die Zahl sowie den Standort der 
bei ihm am Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern 
die Anzahl der im Herbst 2025 eingewinterten Bienenvölker 
oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vor-
übergehend) schriftlich oder im elektronischen Meldeverfah-
ren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse zu mel-
den. Für die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren 
ist die Angabe und Authentifizierung einer E-Mail-Adresse 
erforderlich. 

	 Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entsprechender 
Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektroni-
sche Meldung abzugeben.

(3) 	Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in 
einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich 
der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzu-
melden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart 
nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im 
Bestand nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder 
um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, 
erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseu-
chenkasse Beiträge nach § 1.

(4) 	Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht 
und in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, 
die nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten wer-
den, kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des 
Tierhalters von einer Beitragsveranlagung abgesehen wer-
den, wenn für diese Tiere der Tierhalter seiner Melde- und 
Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tierseuchenkasse 
im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das 
Jahr 2026 nachgekommen ist. Der Antragstellende hat die 
Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Mel-
deverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der 
Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall 
einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden 
Tiere und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf 
Gewährung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse.

	 Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Aus-
nahme zulassen.

(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2026 keinen amtlichen 
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen ha-
ben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand 
bis zum 31. März 2026 der Tierseuchenkasse schriftlich oder 
elektronisch zu melden.

(6) 	Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse die der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der je-
weils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 
nicht oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchen-
kasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich 
anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke 
der Beitragserhebung nutzen.

(7) 	Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe 
und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2026 zu 
melden. Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche 
oder juristische Personen, die
1. 	 mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. 	 Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, 

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3 

Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbeschei-
des in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 
Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete 
Mindestbeitrag nicht überschritten wird, wird kein gesonder-
ter Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von 
Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4 

(1) 	Für Tierhalter, die schuldhaft
1. 	 bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen 

Tierbestand nicht oder verspätet angeben, eine zu gerin-
ge Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben 
machen oder

2. 	 ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Bei-
träge nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen, 
entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch 
auf Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 
16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die 
Leistungen der Tierseuchenkasse nach § 20 und § 21 
ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unbe-
rührt.

(2)	 Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkas-
se kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseu-
chenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen 
Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der 
Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebe-
nenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge 
(Mahngebühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen 
hat.

(3) 	Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder 
vor dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt 
wurden, absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im 
Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils für alle Geschlechter.

§ 6 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 23. 
September 2025 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseu-
chenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 
für das Jahr 2026 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben 
des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie vom 13.10.2025 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 
Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 14.10.2025

Prof. Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Stadt Berga-Wünschendorf
Öffentliche Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Sondergebiet „Solarpark am 
Jährigsberg“ der Gemeinde Endschütz mit einer 
naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahme 

im Gebiet der Stadt Berga-Wünschendorf
Die Gemeinde Endschütz führt zurzeit das Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Sondergebiet „Solarpark am 
Jährigsberg“ zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage südlich 
der Ortslage Letzendorf. Dabei ist geplant, den naturschutz-
rechtlichen Ausgleich zum Teil im Gebiet der Stadt Berga-Wün-
schendorf auf einer Teilfläche des Flurstücks 49 (Gemarkung 
Großdraxdorf, Flur 3) durchzuführen. Vorgesehen ist die Anlage 
eines Mischwaldes auf einer Teilfläche des Flurstückes gem. 
Darstellung in der Anlage zu dieser Bekanntmachung.
Da sich aus diesem Sachverhalt Betroffenheiten für die Bevöl-
kerung der Stadt Berga-Wünschendorf ergeben können, ist der 
Entwurf der Planungsunterlagen zum o. g. Bauleitplanverfahren, 
bestehend aus der Planzeichnung mit Begründung und Umwelt-
bericht in der Zeit

vom 22.12.2025 bis einschließlich zum 30.01.2026

auf den Internetseiten der Stadt Berga-Wünschendorf (www.
stadtbw.de unter der Rubrik news) sowie des Planungsbüros 
GÖL mbH (www.goel.de) einsehbar (= Offenlage gem. § 3 Abs. 
2 BauGB).
Im gleichen Zeitraum liegen die o. g. Planungsunterlagen in den 
Räumen der Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf (Rathaus, 
Am Markt 2, 07980 Berga-Wünschendorf) zusätzlich wie folgt 
zu jedermanns Einsicht aus:

Dienstag 	 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 			         13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 		  09:00 – 12:00 Uhr
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Einsichtnahme im Rathaus 
im Zeitraum vom 22.12.2025 bis zum 02.01.2026 nicht möglich ist.

Während der Auslegungsfrist können gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
von jedermann Anregungen und Bedenken zu den Entwurfs-
unterlagen elektronisch, schriftlich oder zu den o. g. Dienst-
stunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Elektronische 
Stellungnahmen sind an folgende E-Mail-Anschrift zu richten: 
bauamt@stadtbw.de.
Da das Abwägungsergebnis mitzuteilen ist, ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung des 
Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Mit der 
Abgabe der Stellungnahme wird in die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durch-
führung des Bebauungsplanverfahrens eingewilligt. Über die 
eingegangenen Stellungnahmen wird in öffentlicher Sitzung des 
Gemeinderates beraten und entschieden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben können.
Zu den vorgesehenen naturschutzrechtlichen Kompensations-
maßnahmen liegen bisher keine umweltbezogenen Stellung-
nahmen vor.

gez. Marco Geelhaar – Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter (m/w/d)
für die Stadtkasse im Bereich Finanzen

Ihre Aufgaben:
• 	Kassengeschäfte mit Abwicklung des baren und bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs
• 	Verwaltung der Kassenbestände und Verwahrung von 
	 Wertgegenständen
• 	Buchführung mit Verbuchung der Kontoumsätze sowie 
	 Zeit- und Sachbuchführung
• 	Erstellung Tagesabschlüsse
• 	Mitarbeit bei Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen
• 	Stammdatenpflege
• 	Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse
• 	Belegablage und Verwahrung
• 	Bearbeitung Zwangsversteigerungsverfahren und Insolvenzen
• 	Mitarbeit Mahnwesen und Forderungsmanagement
• 	Mitarbeit Vorbereitung Vollstreckungsaufträge

Eine Änderung bzw. Anpassung der Aufgaben bleibt vorbe-
halten.

Ihr Profil:
• 	Erfolgreicher Abschluss einer Berufsausbildung im 
	 kaufmännischen Bereich mit Schwerpunkt Finanzen oder 
	 vergleichbare Ausbildung
• 	Mehrjährige Berufserfahrung im Aufgabengebiet Kasse/
	 Buchhaltung ist wünschenswert
• 	Kenntnisse in der kommunalen Finanzsoftware proDoppik sind 

wünschenswert oder Bereitschaft zur Einarbeitung
• 	gute Kenntnisse der MS-Office Anwendungen
• 	Führerschein Klasse B
• 	sicheres, gepflegtes und freundliches Auftreten
• 	Loyalität und Diskretion sowie Teamfähigkeit, 
	 Lernbereitschaft und Belastbarkeit
• 	Flexibilität und eine positive Einstellung zum 
	 Bereitschaftsdienst

Das bieten wir:
• 	unbefristete Vollzeitstelle mit Vergütung nach Entgeltgruppe 

E 6 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
• 	regelmäßige Wochenarbeitszeit von 39 Stunden 
	 (Teilzeit möglich)
• 	betriebliche Altersvorsorge und Jahressonderzahlung
• 	abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabenfeld 
• 	Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
• individuelle zielgerichtete Schulungs- und Weiterbildungs-

möglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige schrift-
liche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (Be-
werbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen) bis 
zum 04.01.2026 an:

Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf
z. H. des Bürgermeisters
Am Markt 2
07980 Berga-Wünschendorf

Weitere Informationen können Sie telefonisch unter 036623/607-0
erfragen.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt be-
rücksichtigt. 
Ein vollständiger Nachweis ist beizufügen.

Sollten Sie eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wün-
schen, legen Sie Ihrer Bewerbung bitte einen entsprechend fran-
kierten und adressierten Rückumschlag bei. Andererseits gehen 
wir davon aus, dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen 
verzichten. In dem Fall werden wir diese nach Beendigung des 
Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichten. 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, ins-
besondere Reisekosten, werden nicht erstattet.

Mit Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu.

– Ende amtlicher Teil –

Informationen aus dem Rathaus

Schließzeiten Rathäuser 
zum Jahreswechsel

Die Rathäuser in Berga und Wünschendorf 
bleiben in der Zeit vom 22.12.2025 bis zum

02.01.2026 für die Bürger geschlossen. 

In der Woche ab dem 05.01.2026 sind wir wieder 
zu den regulären Sprechzeiten zu erreichen.

Wir bitten um Beachtung.

gez. Marco Geelhaar– Bürgermeister
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Aufklärung zur Erhebung Ihrer Daten gem. Artikel 13 DSGVO:
Die Stadtverwaltung Berga/E. erhebt Ihre Daten zum Zweck der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens und zur Erfüllung 
vorvertraglicher Pflichten. Die Datenerhebung und -verarbeitung 
ist für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens erforderlich 
und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DGSVO. Die Weitergabe an 
Dritte findet nicht statt. Sobald Ihre Daten für den Zweck der 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. 
Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten 
Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Be-
richtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung 
der Daten zu fordern.

Berga-Wünschendorf, 05.12.2025

gez. Marco Geelhaar – Bürgermeister

Endlich war es soweit …
... in Berga gibt es seit dem 15.10.2025 wieder eine Anlaufstelle 
für die Kinder und Jugendlichen aus unserer Stadt.

Der ehemalige Jugendclub an der Winterleite 2 wurde wieder 
zum Leben erweckt. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwi-
schen 10 und 16 + können gern in den Jugendclub kommen und 
sich dort mit Freunden treffen. Selbst einfach nur reinschauen 
und chillen ist auch machbar.

Seit dem Start im Jugendclub ist schon eine kleine Clique als 
Stammgäste zu verzeichnen. Uns freut es sehr, dass der Ju-
gendclub angenommen wird. Selbst einige Besucher kamen 
und berichteten vom damaligen 
Jugendclub und ihren Erinne-
rungen aus dieser Zeit. Jugend-
clubzeiten kennt jeder. Dort wo 
es einen gab, trafen sich die 
Jugendlichen, hatten viel Spaß 
und lernten so Freundschaften 
zu leben und zu halten.

Unsere Öffnungszeiten sind im 
Moment immer von montags 
bis donnerstags in der Zeit von 
12.00 – 17.00 Uhr.

In der Vorweihnachtszeit ba-
cken wir und kreieren unsere 
eigenen Schokoladenstücke. Es 
entstehen Überraschungs-Iglos 
und leckere Bruchschokolade.

Info: Der Jugendclub bleibt in der Zeit von 22.12.2025 – 02.01.2026 
geschlossen.

Wir sind ab 05.01.2026 wieder für euch da.

Euch allen ein schönes, fried-
volles Weihnachtsfest im Krei-
se eurer Lieben und ein guten 
Start ins neue Jahr!!! 
Bleibt alle gesund und mun-
ter!!!

Euer Team 
vom Jugendclub Berga

Glückwünsche 
an die JUBILARE
Die Stadtverwaltung gratuliert 
nachträglich sehr herzlich allen 
Ehe- und Altersjubilaren und 
wünscht Ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.

Weihnachtliche Grüße 
aus der Kita Regenbogen Wünschendorf
Im November konnten wir viele Highlights erleben. Zuerst haben 
wir gemütliche Oma-Opa-Tage gefeiert, an denen wir gemein-
sam eine schöne Zeit verbringen konnten. Nachdem ein kleines
Programm bestaunt wurde, sind verschiedene Basteleien ent-
standen. 
Ein großes Lob an unsere Familien, wie engagiert sie uns wieder 
unterstützt haben. Und ein großes Danke an unseren Elternbeirat, 
der für eine tolle Stimmung zum Adventsbasteln und eine schöne 
Dekoration an unserem Gartenzaun gesorgt hat. 
Ende November durften wir wieder gemeinsam mit dem Verein 
„7 auf einen Streich“ den Gemeindegartens schmücken, dass 
bereitet den Kindern immer viel Freude, denn sie können ihren 
Eltern ihre gebastelten Meisterwerke am Baum zeigen. 
Am Nachmittag des 29.11. hatten dann die Gäste des Weih-
nachtsflohmarktes im Gemeindegartens noch die Möglichkeit, in
herzlicher Atmosphäre ein tolles Dekostück an unserem Stand 
zu ergattern. 
Auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt im Stadtteil Berga am 
06.12. gab es diese Möglichkeit ein zweites Mal. Vielen Dank 
für die vielen Spenden.

Für unsere Wackelzähne ging es in diesem Herbst ins Puppen-
theater zur Geschichte „Der kleine hässlichen Vogel“. Ein span-
nender Tag mit Busfahrt, Theaterbesuch und zum Schluss einem
Mittagessen im Gastronom in Gera. Alle waren ganz aufgeregt, 
der Tag wird sicher in Erinnerung bleiben.

Nun genießen wir die 
besinnliche Zeit und ba-
cken Plätzchen, gestalten 
tolle weihnachtliche Din-
ge und warten auf den 
Weihnachtsmann. Am 
16.12. kommt er wohl zu 
uns in die Kita, wir sind
gespannt. Ob wohl die-
ses Jahr alle lieb waren?

Das gesamte Team 
aus dem Regenbogen 
wünscht allen Lesern 
eine besinnliche Weih-
nachtszeit mit ihren 
Liebsten, ein paar ruhige 
und entspannte Tage und 
einen fantastischen Start 
ins neue Jahr. Wir freuen 
uns auf ein spannendes 
und erfolgreiches 2026.

In diesem Sinne Frohe 
Weihnachten und einen 
guten Rutsch.

Geburtstage & Jubiläen

Kindergartennachrichten

Neues aus der Kita Regenbogen 
Berga-Wünschendorf
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Bundesweiter Vorlesetag 2025 –
Die Kita Bussi Bär aus Meilitz war dabei!
Auch in diesem Jahr haben wir an dem bundesweiten Vorle-
setag im November teilgenommen und es war wieder ein ganz 
besonderes Erlebnis für all unsere Kinder. 

Als Vorleser durften wir 
zwei ehemalige Erzieherin-
nen, Martina Prill und Mari-
na Urban, sowie Oskars Opa 
Wolfgang Giptner bei uns 
begrüßen.

Es wurde in drei Gruppen 
vorgelesen:
• 	Die jüngsten lauschten der 

Geschichte „Das kitzlige 
Schaf“.

• 	Die Mittelgruppen-Kinder 
hörten gespannt die Ge-
schichte „Der Bär Misch-
ka“.

• 	Die Vorschulkinder beka-
men die Geschichte „Was-
ser ist unser Leben“ vorge-
lesen.

Alle Kinder waren mit großer 
Begeisterung dabei und hörten 
aufmerksam zu.
Im Anschluss bedankten sich 
alle Gruppen mit einem kleinen 
Programm aus Liedern sowie 
einem Geschenk bei den Vorle-
sern für den schönen Tag.

Für alle Beteiligten war es ein 
wundervoller und inspirieren-
der Tag, an den sich die Kin-
der sicher noch lange erinnern 
werden.

Auch die Erzieherinnen und 
Erzieher möchten sich herzlich 
für das Engagement und die 
gemeinsame Zeit bedanken.

Ein stimmungsvoller Oma-Opa-Tag bei den Bussi Bären
Gemeinschaft, Kreativität und Vorfreude auf Weihnachten

Am 28. November 2025 fand bei den Bussi Bären wieder unser 
traditioneller Oma-Opa-Tag statt.
Schon einige Wochen zuvor hatten die Kinder eifrig für ihre Groß-
eltern gebastelt und das Erzieherteam liebevolle Arbeiten für 
den Weihnachtsmarkt vorbereitet. Ein herzliches Dankeschön 
geht an alle Eltern sowie ehemalige Eltern, die uns mit Holz 
und Kerzenwachsmaterialien so großzügig unterstützt haben.

Für das Programm zum Oma-Opa-Tag durften die Kinder selbst 
entscheiden, bei welchem Programmpunkt sie mitwirken wollen 
– ob Gedicht, Bewegungslied oder bei einer kleinen Theater-
vorführung. Die Vorfreude war groß, denn der große Tag rückte 
immer näher.

Bereits am Dienstag, den 25. November, machten sich alle Kinder 
gemeinsam mit ihren Erziehern daran, unseren Garten weih-
nachtlich zu schmücken. Mit viel Begeisterung, Kreativität und
Teamgeist entstand ein festliches Ambiente.

Am Freitagmorgen, dem 28. November, erhielten wir zudem tat-
kräftige Unterstützung vom Bauhof, sodass unser Hof und Garten 
rechtzeitig zum Fest in einem wunderschönen Weihnachtsglanz
erstrahlte.

Gegen 15.00 Uhr begann die Oma-Opa-Feier. Schon eine halbe 
Stunde zuvor trafen die ersten Großeltern und Eltern ein. Zur 
Musik marschierten die Kinder und Erzieher feierlich ein. Dorina
begrüßte alle Gäste herzlich und die Kinder präsentierten ein ab-
wechslungsreiches Programm aus Gedichten, Bewegungsliedern 
und der Aufführung vom „Kartoffelkönig“. Für ihre Mähe und ihr
Können wurden sie mit großem Applaus belohnt. Um den Herbst 
zu verabschieden und die Adventszeit einzuläuten, sangen alle 
gemeinsam das stimmungsvolle Weihnachtslied: „Bald nun ist
Weihnachtszeit“.

Danach begann das gemütliche Beisammensein: Es gab Roster, 
Weihnachtsplätzchen, Kinderpunsch, Glühwein. Zwei Feuer-
schalen sorgten für wohlige Wärme und boten den Kindern die 
Möglichkeit, ihr Stockbrot zu backen. Ein herzliches Dankeschön 
gilt dabei den Eltern und ehemaligen Kolleginnen, die uns beim 
Braten, am Verkauf und an den Feuerschalen tatkräftig unter-
stützt haben.

Im Torbogen lockte 
eine große Tischreihe 
mit Holz-, Natur- und 
Keramik-Basteleien 
viele Großeltern und 
andere Gäste an.

An einem weiteren Stand holten die Kinder stolz ihre selbstge-
fertigten Geschenke ab und überreichten diese ihren Großeltern 
–  ein Moment, der für glänzende Augen und viel Freude bei den
Omas und Opas sorgte.

Gegen 15.50 Uhr schau-
te der Weihnachtsmann 
überraschend vorbei und 
die Kinderaugen erstrahl-
ten. 
Am frühen Abend, gegen 
16.45 Uhr, zündeten viel 
Kinder ihre Lampions 
für einen kleinen Umzug 
durchs Dorf an, welcher 
von stimmungsvoller Mu-
sik und der freiwilligen 
Feuerwehr Wünschen-
dorf begleitet wurde.

Was für ein wunderschö-
ner und erlebnisreicher 
Tag! 

Nachrichten aus der Kita „Bussi Bär"
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Ein Fest mit vielen strahlenden Gesichtern, schönen Momenten 
und einem starken Gemeinschaftsgefühl.
Ein großer Dank geht nochmals an alle Helfer, die uns so beherzt 
unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre ein solch gelungener 
Tag nicht möglich gewesen..

Die Kita „Bussi Bär“ wünscht allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen friedvollen Start ins neue 
Jahr 2026.

„Hilf mir doch in meiner Not“
Diese Bitte erklang einst vor vielen, vielen Jahren in einer bit-
terkalten Winternacht vor den Toren von Amiens. Der Legende 
nach half ein Soldat, der nicht wie andere Menschen achtlos am 
Bettler vorbeiging, mit einer seiner wärmenden Mantelhälfte. 
Sein Name: Martin – Sankt Martin. Jemand, der die Not und 
Pein anderer wahrnahm und sich nicht abbringen ließ, zu helfen. 
Jene gute Tat soll Vorbild sein und ist die Botschaft, die jedes 
Jahr anlässlich des Sankt-Martin-Tages an unserer Grundschule 
besprochen wird. 
Wissen die Kinder heutzutage, was Not ist? Geht es allen Kindern 
gut auf unserem wundervollen Planeten? Darf man glücklich 
und zufrieden sein, auch wenn man heute einen Pullover anhat, 
der gar nicht gefällt oder der Brotbelag überhaupt nicht dem 
Geschmack entspricht? Ja, darf man! Den Grundschulkindern 
feinfühlig bewusst machen, wie gut es uns allen geht. Wir ha-
ben genügend Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf und 
Menschen, die uns auffangen, wenn es mal nicht weitergeht. 
Jedes Jahr unternehmen die Mädchen und Jungen, gemeinsam 
mit der „Gans Auguste“, eine gedankliche Reise in ferne Län-
der, um das Leben dort näher zu beleuchten. Zur Schule gehen 
können, sich bilden, ist keine Selbstverständlichkeit.
Mit abwechslungsreichen Aktionen, wie das Basteln einer La-
terne, einen Lesespaziergang unternehmen, eine Hörgeschichte 
erleben und einiges mehr, beschäftigten sich die Schüler und 
Schülerinnen der Grundschule Berga. Besonders zur Freude aller 
Mädchen und Jungen, bedienten sich alle am reich bestückten 
Büfett. Für jeden Geschmack war etwas dabei, ob herzhaft oder 
süß. 

Nach dieser genüsslichen Stärkung ging es dann für alle in die 
Aula. Dort begrüßten wir die kleineren und größeren Gäste der 
umliegenden Kindergärten, die stets willkommen sind, und auch 
ehemalige Lehrer und Erzieher. Es erfolgte der erste Auftritt 
der Musical-AG Kinder, die so aufgeregt waren. In dieser musi-
kalischen Geschichte ging es noch einmal um diese berühmte 
Mantelteilung. Martinslieder erklangen und alle sangen mit. 
Ein krönender Abschluss stellte die musikalische Weltreise dar, 
welche die gesamte Grundschule am 14.11.2025 genießen durf-
te. Herr und Frau Torres nahmen alle Kinder mit in ihren Bann. 
Die Klänge ließen Bilder entstehen und weckten Emotionen. 
Instrumente durften nicht nur betrachtet und bestaunt werden, 
sondern wurden ausprobiert. Was war das für eine Freude. 
Auf diesem Weg bedanken wir uns bei Familie Torres für dieses 
musikalische Erlebnis. Es ist nicht immer wichtig, große Sachen 
zu teilen. Häufig reichen kleine Dinge: ein Lächeln, ein liebevol-
les Wort, eine nette Geste, Musik. Nächstenliebe bedeutet: Ich 
sehe, was du benötigst und ich helfe, so gut ich nur kann. Das 
ist das, was im Leben zählt.
Die Laternen sind mittlerweile erloschen, doch möge ihr Licht 
weiterhin in uns brennen.

Frau Möhrstedt

Bundesweiter Vorlesetag – Freitag, 21. November 2025
Am bundesweiten Vorlesetag 
hatten wir einen lieben Vorlese-
gast zu Besuch. Frau Heinrich, 
unsere ehemalige Erzieherin, 
kam mit einer großen Auswahl 
an Büchern in die Schule. 
Auch ein kleines Püppchen, 
Anita, begleitete sie. In den 
Klassen 2a und 2b überraschte 
sie uns mit dem Buch: „Der Wolf 
im Nachthemd“. Darin geht es 
um eine moderne Version des 
Märchens Rotkäppchen. Nicht 
nur Anita hörte aufmerksam zu 
und hatte Spaß an dem unge-
schickten Wolf im Nachthemd. 
Im Anschluss las sie uns aus 
dem Buch der „Füsch“ vor. Ein 
Mädchen mit viel Fantasie und ein kleiner Fisch spielen darin die 
Hauptrolle. Auch in den anderen Klassen sorgte Frau Heinrich mit 
ihrer tollen Geschichtenauswahl für gute Laune. Vielen Dank für 
die kurzweilige Zeit, die sicher weiter zum Lesen angeregt hat. 

Lasst uns froh und munter sein…
Seit der letzten Novemberwoche ziehen weihnachtliche Klänge 
und aufgeregte Kinderstimmen durch unser festlich geschmück-
tes Schulhaus und verschönern unseren Grundschülern die Vor-
weihnachtszeit. Mit unseren traditionellen Weihnachtskreisen 
der Klassenstufen an den vier Montagen vor den Ferien verkürzen 
wir uns das Warten auf das Weihnachtsfest. Neben Liedern und 
fleißig geübten Gedichten werden auch kleine Theaterstücke 
und instrumentale Beiträge der Musikschüler in unserem großen 
Treppenaufgang vor der gesamten Grundschule präsentiert. Die 
Klasse 4 begann mit einem Sketch über streitende Adventskerzen 
und die Klasse 3 sang vom Engel Keks, der das Warten nicht 
mehr aushalten kann. Auch unsere Kleinen aus Klasse 1 und 2 
werden ihr Kurzprogramm mit Gedichtvortrag und Tanz vorfüh-
ren. Der lebendige Adventskalender gemeinsam mit der Bergaer 
Regelschule, anlässlich des Konzerts der Musikschule Bernhard 
Stavenhagen, wird ebenfalls ein besonderer Höhenpunkt. Den 
krönenden Abschluss der Vorweihnachtszeit stellt der Besuch 
des Weihnachtsmärchens in Greiz dar. Wir freuen uns auf die 
Vorführung „Die Schneekönigin“ am Dienstag, 16.12.2025. Um 
vor den Ferien ein wenig zur Ruhe zu kommen, gestalten die 
Klassenlehrerinnen in den letzten drei Tagen eine weihnacht-
liche Projektzeit für die Kinder. Hier wird bestimmt viel Zeit für 
gemeinsames Singen, Plätzchen naschen, gemütliche Lesezeiten 
und noch weitere schöne Dinge sein.

Grundschule Berga

Schulnachrichten
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Romantischer Adventsmarkt
Kulturhof Zickra bei Berga/Elster

20./21. Dezember 2025
„Alle Jahre wieder“ heißt es auch in diesem Jahr, wenn der 
romantische Kulturhof seine Pforte für den Besuch auf seinem 
alternativen Weihnachtsmarkt öffnet. Samstag von 11.00 bis 
18.00 Uhr und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Erlesene Aus-
steller aus ganz Deutschland präsentieren alles aus dem Metier 
des Kunsthandwerks. Dazu gibt es passend ein handgemachtes 
Kulturprogramm.
Zahlreiche ausgewählte Kunsthandwerker beziehen für die „Zeit 
der Besinnung“ den geschichtsträchtigen Fachwerkhof, der sich 
über die Landesgrenze hinaus als Kulturbühne einen Namen 
gemacht hat.
Als Ort der Begegnung beherbergt er wiederholt eine Vielfalt 
an erlesenen Gewerken. In liebevoller Handarbeit gefertigte 
Keramik, Buchbindearbeiten, Textilien, Floristik, Naturkosmetik, 
Seifen, Holz- und andere Schmuckstücke − um nur eine Auswahl 
zu erwähnen − erwarten ihre neuen Besitzer. Die zum Teil aus 
Tradition geführten Manufakturen beleben das stimmungsvolle 
Ambiente und bereichern es um ihr Geschick und Engagement, 
nicht zuletzt um die Ergebnisse ihres Fleißes. Aber auch alte 
Techniken werden zum Teil neu interpretiert und überraschen 
mit innovativen Produkten. Auf der Suche nach dem besonderen 
Geschenk wird der Besucher hier belohnt.
Mit viel Engagement arrangiert Andreas Wolf seinen Hof. Sein 
Antrieb ist bis heute die Idee, historische Orte mit traditionel-
lem Handwerk zu beleben. Diese Kombination hat zweifellos 
ihren Charme. Ob draußen auf dem Hofgelände oder vor der 
Kulturbühne im Saal − die Liebe zum Detail und zur erlesenen 
Vielfalt ist spürbar. Der alljährliche Weihnachtsmarkt in Zickra 
wird mit den Manufakturen aber nicht nur zum Schauplatz für 
seine Protagonisten, sondern begleitet den Besucher mit einem 
angenehmen Rahmenprogramm. 
An dem Wochenende musiziert für Sie das „Duo Liedfass“. Die 
unverwechselbare Combo lässt mit ihren Instrumenten folklo-
ristisches Liedgut aufleben und verschafft eine vergnügliche 
Stimmung für Jung und Alt. 

Und nicht zuletzt begeistert Linda Trillhaase große wie kleine 
Besucher, wenn sie am Akkordeon musiziert.
Zum Verweilen und Aufwärmen laden die Hofcafés mit ver-
schiedenen Köstlichkeiten, wie die Suppenspezialitäten oder 
den hausgebackenen Plätzchen und Kuchen ein.
„Während am Hineingehen der Duft von frisch gerösteten Man-
deln in die kalte Nasenspitze kriecht und handgemachte Instru-
mental- und Vokalmusik zum Mitsummen einlädt, wo Traditio-
nen an Kindertage erinnern und Gespräche am Verkaufsstand 
entstehen, der Holzofen im Café kalte Füße erwärmt, spätestens
beim Anblick der Lichterketten in den Hoflinden oder dem Feil-
bieten frisch geschlagener Fichten, ist sie da, die lang ersehnte 
Adventszeit.“

Für den ein oder anderen gehört der Besuch auf dem Kulturhof 
mittlerweile zur Tradition. Und wer ihn noch nicht kennt, sollte 
sich von dessen einzigartiger Stimmung unbedingt einen Ein-
druck verschaffen.

Das Team vom Kulturhof Zickra freut sich auf den Besuch von 
Jung und Alt und verspricht einen gelungenen Wochenend-
bummel.

Für den Markt und sein Kulturprogramm wird ein Eintrittsgeld 
erhoben. Kinder bis 12 Jahre frei

Nähere Informationen unter:
Andreas Wolf, Kulturhof Zickra, Zickra 31, 07980 Berga/Elster
Tel. 036623/21369, Fax 036623/23393, www.kulturhof-zickra.de
info@kulturhof-zickra.de, www.markt-wert.net

Wohin mit dem Tannenbaum
nach den Festtagen?...

Wir haben die Lösung für euch!

Wir laden euch am Samstag, 
dem 10. Januar 2026, von 
14:30 bis 19:30 Uhr an das 
Feuerwehrgerätehaus in 

Wünschendorf zu 
unseren traditionellen 

Tannenbaumverbrennen 
ein.

Am Gerätehaus wird das gute alte Stück unter Aufsicht der 
Feuerwehr verbrannt. Euch erwartet ein gemütliches Beisam-
mensein, bei dem natürlich für das leibliche Wohl wie immer 
bestens gesorgt ist.
Genießt unseren heißen Glühwein und lasst euch von leckeren 
Rostern und Rostbräteln verführen.
Bereits in der Woche vor unserem Tannenbaumverbrennen und 
am Tag selbst, wird unsere Jugendfeuerwehr aktiv sein: Sie 
werden im gesamten Ort die Tannenbäume bei euch abholen 
und gegen eine kleine Spende mitnehmen.
Nutzt die Gelegenheit, euren Baum bequem abholen zu lassen 
und unterstützt gleichzeitig unsere engagierte Jugendfeuer-
wehr! 
Unter den Telefonnummern 0173-3018474 oder 0174-9172552 
könnt ihr euren Baum zur Abholung anmelden.
Der Feuerwehrverein freut sich auf zahlreiche Besucher und ein 
harmonisches Beisammensein.
Kommt vorbei, bringt eure Familie und Freunde mit und genießt 
gemeinsam unser traditionelles Tannenbaumverbrennen. 
Wer seinen Baum persönlich vorbeibringt, bekommt einen Glüh-
wein gratis.

FF Wünschendorf & Feuerwehrverein Wünschendorf e.V.

Verkehrsteilnehmerschulung 
in Berga-Wünschendorf

Am Montag, dem 12. Januar 2026, um 19:00 Uhr findet die nächs-
te Verkehrsteilnehmerschulung im Gasthaus „Zum Klosterhof“ 
in Cronschwitz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Verkehrsteilnehmerschulung in Mosen
Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, um 19.00 Uhr findet für alle 
interessierten Kraftfahrer und Bürger die nächste Verkehrsteil-
nehmerschulung im Dorfgemeinschaftshaus statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. Natur- und Heimatverein Mosen

	 Veranstaltungen 
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Einladung zum Gesundheitsstammtisch 
Berga-Wünschendorf am 16.01.2026

Der Gesundheitsstammtisch Berga-Wünschendorf lädt wieder 
herzlich alle Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Therapeuten, Gesund-
heitsberufe und Interessenten ein, die in unserer malerischen 
Region im Elstertal wohnen, praktizieren oder einfach nur In-
teresse an kommunaler Gesundheitspolitk haben. Gemeinsam 
möchten wir Ideen austauschen, Netzwerke stärken und die 
Gesundheitsversorgung vor Ort weiterentwickeln.

Der nächste Gesundheitsstammtisch findet

am 	 Freitag, dem 16. Januar 2026
um 	 18:30 Uhr
in der: 	 Gaststätte Klosterhof in Cronschwitz
0statt.

Bitte melden Sie sich bis zum 14.01.2026 unter der folgenden 
E-Mail-Adresse an:
(Dr. Robby Schlund, 0151-52605549, bgm@spa-gera.de)

Natur und Heimatverein
mit Sektion Feuerwehr Mosen e.V.

Veranstaltungsplan 2026
15.01. 	 Verkehrsteilnehmerschulung
30.01. 	 Mitgliederversammlung
12.02. 	 Weiberfasching
10.03. 	 Rentnertreff „Kaffeeklatsch“
04.04. 	 Osterfeuer
30.04. 	 Maibaumsetzen
06.06. 	 Dorf- und Kinderfest
19.09. 	 mobile Obstpresse und Herbstfest
Okt. 	 Vortrag: „Mit dem Fahrrad durch Südwest-Island“
28.11. 	 Seniorenweihnachtsfeier
29.11. 	 Sind die Lichter angezündet – 
	 weihnachtlicher Treff am Lichterbogen

Das Museum ist auf Anfrage geöffnet, bitte an A. Schirrmeister, 
Telefon 036603 88577, wenden.

Änderungen vorbehalten!

Kirchengemeindeverband
Berga und Kirchgemeinde 
Waltersdorf

Jahreslosung 2026

Quelle: https://jahreslosung.net

Carnevalsfans aufgepasst!!
Hier schon mal 

alle Veranstaltungen
zu unserer 61.Saison

31.01.26	 Seniorenfasching
	 – 	Eintrittskarten nur an der 	
		  Abendkasse
	 –	 kein Kartenvorverkauf
01.02.26 	Kinderfasching
07.02.26 	1. Prunksitzung
14.02.26 	2. Prunksitzung
16.02.26 	Rosenmontagsgala
	 –	 Eintrittskarten nur an der 	
		  Abendkasse
	 –	 kein Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für beide 
Prunksitzungen findet am 23. und 

30. Januar 2026 jeweils ab 18.00 Uhr 
in Berga im Klubhaus statt.

				    Gelle Hee	
				    Der BCV

Kirchliche Nachrichten

Evangelisch-lutherisches Kirchspiel Berga
Kirchennachrichten für die Kirchgemeinden Berga, Waltersdorf, 
Clodra, Wernsdorf, Großkundorf mit all ihren Ortsteilen
Website: kirchspielberga.wordpress.com
E-Mail Pfarramt/Pfarrerin: pfarramt.berga_elster@ekmd.de
Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung (Frau Seckel): 
Di. 8.00 − 12.00 Uhr, Do. 13.00 – 17.00 Uhr
Tel. Pfarramt/Friedhofsverwaltung: 036623/25532
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Hoffnungsvoll von Cornelius Kuttler
Siehe, ich mache alles neu!

In einer Welt, die sich nach Hoffnung sehnt, aber nicht weiß, 
woher sie diese nehmen soll, scheint Hoffnung nur leeres Gerede 
zu sein. Mag sein, manche sprechen zwar von Hoffnung, meinen 
aber eigentlich Optimismus. Aber Hoffnung ist mehr als „es 
wird schon werden“, Hoffnung ist größer als unser begrenzter 
Horizont. Hoffnung hat ihren Grund in einem leeren Grab und 
trägt einen Namen: Jesus Christus. Mitten in einer hoffnungs-
vergessenen Welt darauf zu vertrauen, dass Gott uns nicht allein 
lässt – das ist Hoffnung: Zu glauben, dass das Leben stärker 
ist als der Tod. Zu vertrauen, dass Gott aus Scherben Neues 
schafft. Manchmal leuchtet das Neue schon jetzt zwischen den 
Ritzen einer alten Welt hindurch. Und der Tag wird kommen, 
an dem Gott wirklich alles neu macht: Wenn Tränen trocknen, 
Wunden heilen und seine Liebe den Hass für immer vertreibt. 
Welch ein Moment, wenn wir dann erkennen: Wir haben nicht 
vergeblich gehofft!

Liebe Gemeindemitglieder, 

passend zur Jahreslosung 2026 hat sich auch in unseren Gemein-
den etwas geändert, nicht nur die Überschrift unserer Artikel. 
Die Kirchgemeinden Berga, Clodra, Großkundorf und Wernsdorf 
haben sich entschieden, demnächst noch enger zusammenzuar-
beiten. Wir haben uns zu einem Kirchengemeindeverband (KGV) 
zusammengeschlossen. 
Vielen Gemeindemitgliedern ist es schon bei der Wahl der neuen 
Gemeindekirchenräte im Herbst aufgefallen. Wir haben einen 
gemeinsamen Kirchenrat und auch die Verwaltung wird durch 
diesen Zusammenschluss vereinfacht. Die einzelnen Orte bleiben 
aber finanziell unabhängig, so dass Spenden, Gemeindebeiträge 
oder Kollekte der jeweiligen Gemeinde zugutekommen. 
Durch die veränderte Situation ändern sich aber die Kontodaten 
unter der Kategorie „Verwendungszweck“ (siehe unten). Bitte 
achten Sie bei zukünftigen Überweisungen darauf. 

Ihre Gemeindekirchenräte des KGV Berga 

Monatsspruch Januar – 5. Buch Mose 6,5 
Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.

Veranstaltungen im Januar
Kindernachmittag: 	am 29.01. und 26.02. von 15:45 − 16:45 Uhr 
	 mit Christian Weißflog

Seniorenkreis: 	 am letzten Mittwoch im Monat 14:00 Uhr 
	 mit Pfarrer Weber

Frauenfrühstück: 	 jeden 3. Mittwoch im Monat ab 9:00 Uhr

Kirchenchor: 	 Winterpause, ab 1. März jeden Donnerstag 
	 um 17:00 Uhr
Vorkonfirmanden 
und Konfirmanden: 	Information durch Pastorin Stutter

Gottesdienste
24. Dezember – Heiliger Abend
14:00 Uhr 	 in Großkundorf mit Krippenspiel und Pfarrer Weber 
15:00 Uhr 	 in der Hoffnungskirche Clodra mit Krippenspiel 
	 und Pfarrer Tesdorff 
15:30 Uhr 	 in Waltersdorf mit Krippenspiel und Pfarrer Weber 
17:00 Uhr 	 in Wernsdorf mit Krippenspiel und Pfarrer Weber 
18:00 Uhr 	 in der St. Erhard Kirche Berga mit Krippenspiel 
	 und L. Kleinwächter 
22:00 Uhr 	 in Waltersdorf mit Herrn Kleinwächter

25. Dezember – 1. Weihnachtstag
09:00 Uhr 	 in Waltersdorf mit Pfarrer Tesdorff 
10:30 Uhr 	 in der St. Erhard Kirche Berga mit Pfarrer Tesdorff

1. Januar – Neujahr
10:00 Uhr 	 Gottesdienst in Großkundorf mit Pfarrer Weber

Sonntag, 11. Januar – 1. So nach Epiphanias
10:00 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche Waltersdorf 
	 mit Pfarrer Tesdorff 

Sonntag, 25. Januar – 3. So nach Epiphanias
09:00 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche Großkundorf 
	 mit Pfarrer Tesdorff 
10:30 Uhr 	 Gottesdienst im Bergaer Gemeinderaum mit AM 
	 und Pfarrer Tesdorff

Sonntag, 1. Februar – Letzter So nach Epiphanias
10:30 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche Waltersdorf 
	 mit Pfarrer Weber

Sonntag, 8. Februar – Sexagesimae
10:30 Uhr 	 Gottesdienst im Bergaer Gemeinderaum 
	 mit Pfarrer Tesdorff

Sonntag, 15. Februar – Estomihi
09:00 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche Großkundorf 
	 mit Pfarrer Tesdorff 
10:30 Uhr 	 Gottesdienst in der Kirche Waltersdorf 
	 mit Pfarrer Tesdorff

Sonntag, 22. Februar – Invokavit
10:30 Uhr 	 Gottesdienst im Bergaer Gemeinderaum 
	 mit Pfarrer Weber

Es kann zu Änderungen nach Redaktionsschluss kommen. 
Bitte informieren Sie sich an den Aushängen oder unter: 
https://kirchspielberga.wordpress.com 
http://gottesdienstfinder-region-mitte.de

Kontakte
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Berga; 
Pfarrgasse 14; 07980 Berga-Wünschendorf, Tel.: 036623/25532, 
E-Mail: pfarramt.berga_elster@ekmd.de 

Sprechzeiten: 
Dienstag 8:00 – 12:00 Uhr; Donnerstag 13:00 – 17:00 Uhr 

Amtsgeschäfte, Unterschriften, Siegel: 
Pfarrer Arne Tesdorff im Bergaer Pfarramt, 
Dienstag 9:30 – 11:00 Uhr 

Kasualien − Taufen, Trauungen, Beerdigungen: 
Pfarrer Arne Tesdorff, Tel.: 0173/1523080, 
E-Mail: arne.tesdorff@ekmd.de 

Friedhofsverwaltung: 
Frau Seckel im Bergaer Pfarramt, Erreichbarkeit: siehe oben

Kontodaten des KGV und der Kirchgemeinde Waltersdorf 
Kontoinhaber: 	 Evangelischer Kreisverband Gera
Kontonummer: 	 DE70 5206 0410 0008 0021 18
Verwendungszweck: 	RT 1245.01 Berga 
	 RT 1245.02 Großkundorf 
	 RT 1245.03 Wernsdorf 
	 RT 1245.04 Clodra 
	 Waltersdorf: RT 1236 
und dahinter den eigentlichen Verwendungszweck z.B. Spende, 
Miete oder Kirchgeld

Kleiderkammer: Berga, Am Markt 11 
Öffnungszeiten: Mittwoch von 14:00 – 16:00 Uhr 
Spenden dürfen nicht vor der Tür abgestellt werden!

Gottesdienste
Sonntag, 21.12. 
14.30 Uhr 	 Gottesdienst mit Adventsfeier
	 in Waltersdorf (P. Hendrik Walz)

Mittwoch, 24.12.
16.00 Uhr 	 Christvesper mit Krippenspiel
	 in Greiz (Krippenspielteam)

Donnerstag, 25.12.
06.00 Uhr 	 Christmette in Waltersdorf mit Mettenspiel

Sonntag, 28.12.
10.00 Uhr 	 Bezirksgottesdienst in Greiz
	 mit Weihnachtsliedersingen (Pastor Hendrik Walz)

Mittwoch, 31.12.
18.00 Uhr	 Jahresschlussgottesdinst in in Waltersdorf 
	 (P: Hendrik Walz)

Sonntag, 04.01.
14.30 Uhr 	 Bezirksgottesdienst mit Gemeindefest
	 in Triebes (Mandy Merkel)

Sonntag, 11.01.
09.00 Uhr 	 Allianzgottesdienst in der EmK
	 Waltersdorf (Pfr. A. Tesdorff/H. Walz)

Sonntag, 18.01.
10.30 Uhr 	 Abschlussgottesdinst der AGWin
	 Stadtkirche Greiz (Stefan Filter)

Evangelisch-methodistische Kirche
Gemeindebezirk „Thüringer Vogtland”
Gemeinde Berga und Waltersdorf
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	 und 10.00 Uhr Abschl. Gottesd. Der AGW
	 in Triebes, FEG im Kranweg

Sonntag, 25.01.
17.00 Uhr 	 Gottesdienst in Waltersdorf
	 (Pastor Hendrik Walz)

Veranstaltungen 
Pfadfindergruppe 	 24.01. 14.00 Uhr in Waltersdorf

Zionskirche Waltersdorf:
Am Mühlberg19, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, OT Waltersdorf
Gemeinderaum Berga: August-Bebel-Str. 30, 07980 Berga-Wünschendorf
Pastor: Hendrik Alexander Walz, Am Mühlberg 18
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Tel.036623/20724

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende
Das Jahr geht zu Ende und für die Mosener war es ein bewegen-
des Jahr. Wir haben die 800 Jahre Ersterwähnung unseres Ortes 
gefeiert. Höhepunkt war unser Dorffest. Mit einem Filmabend 
zur 800-Jahrfeier am 14. November haben wir die Feierlichkeiten 
beendet. Im Rahmen dieser Veranstaltung erhielt eine Mosenerin 
das Thüringer Ehrenamtszertifikat der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung und vom Heimatverein wurden einigen der vielen fleißigen 
Helfer für ihre ehrenamtliche Arbeit geehrt. 
Ob Kassenwart, Organisator und Gestalter der Festveranstaltung 
in der Kirche, unser Wehrleiter der FW, die helfenden Hände, 
die den Osterbrunnen gestalten oder unserem gestiefelten Ka-
ter einen Winterschutz geben, die Helfer beim Weiberfasching, 
Osterfeuer oder Maibaumsetzen. Ohne all die fleißigen Helfer 
wäre die ganze Arbeit in unserem Heimatverein mit Sektion 
Feuerwehr nicht möglich.

Am 29.November fand unsere Seniorenweihnachtsfeier statt. 42 
gutgelaunte Senioren haben bei Kaffee, Torte und Stollen und 
einem reichhaltigen Abendessen einen schönen Nachmittag 
verbracht.

Pünktlich zum 1. Advent war der Weihnachtsmann in Mosen zu 
Besuch. Bei unserem jährlichen, wieder gut besuchten, Advent-
streff vor der Feuerwehr haben sich unsere kleinen Besucher 
besonders über den Weihnachtsmann und die verteilten Nasche-
reien gefreut. Einige Beutel mit weihnachtlichen Süßigkeiten, 
die der Weihnachtsmann mithatte, haben wir dem Kinderhaus 
in Gera-Zeulsdorf als Überraschung übergeben. Unser Dank geht 
auch an die fleißigen Plätzchenbäckerinnen.

Der Heimatverein wünscht allen einen guten Rutsch und für das 
neue Jahr alles Gute, Gesundheit und viel Glück.

Kegler bauen Tabellenführung aus
Erneut kann die 2. Mannschaft des LSV Wolfersdorf sich 2 Ta-
bellenpunkte sichern und die Führung in der Kreisklasse weiter 
ausbauen.

Es war am 22.11., als wieder eine geschlossene Mannschafts-
leistung und eine glückliche Aufstellung einen Sieg beim Aus-
wärtsspiel gegen die 3. Mannschaft des ThSV Wünschendorf 
zur Folge hatte.

Und wieder ist es J. Hofmann, der als Tagesbester mit 544 Holz 
einen perfekten Auftakt auf die Bahn bringt. Der Mannschafts-
leiter L. Jacob kann da leider nicht mithalten und verliert seine 
Begegnung etwas unglücklich mit 11 Holz. Im zweiten Paar 
spielen die Wolfersdorfer Kegler jeweils über 500 Holz, wobei H. 
Schaeffer seinen Gegner mit 504 Holz zu 477 Holz bezwingt und 
M. Hoffmann sich mit 510 zu 515 Holz geschlagen geben muss.

Es ist immer wieder dieses Zusammenspiel aus Präzision, eigene 
Tagesform und die des Gegners sowie ein wenig Glück, was 
diesen Sport so faszinierend macht.

Endergebnis: 2 : 4 (2002 Kegel : 2037 Kegel)

Erfolgsgarantie auf der Heimbahn
Dieser Gedanke drängt sich auf, wenn man die bisherigen Heim-
spiele unserer beiden Mannschaften betrachtet. 
Während die zweite Mannschaft bisher 2 Spiele auf eigener Bahn 
gewinnt, sind es bei der ersten Mannschaft − bedingt durch die 
größere Staffel − schon vier Spiele, die auf der Wolfersdorfer 
Bahn gewonnen wurden. 
Zuletzt am 30.11. gegen den ASV Winterdorf. Bei bester Stim-
mung zum ersten Advents-Kegel-Frühschoppen holt P. Hofmann, 
der als Stammspieler der 2 Mannschaft bei der „Ersten“ aushilft, 
mit starken 543 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Gleichzeitig 
lässt sein Mitspieler S. Rohn seinem Gegner keine Chance und 
gewinnt souverän alle 4 Bahnen und wird mit 585 Holz zugleich 
Tagesbester. Im Mittelpaar muss sich C. Walther trotz starker 
566 zu 579 Holz (-13 Holz) geschlagen geben, während M. Hof-
mann mit 570 zu 559 Holz (+ 11) seinen Zweikampf gewinnt. Das 
Schlusspaar lässt nichts mehr anbrennen und erspielt mit 568 (S. 
Albert) zu 539 Holz und 572 (F. Geinitz) zu 524 Holz zwei weitere 
Mannschaftspunkte. Mit diesen durchweg sehr guten Einzeler-
gebnissen stehen am Ende des Spieltages 3.404 Kegel : 3246 
Kegel und damit 7 : 2 Punkte. 
An einem sehr angenehmen 1. Advent auf der Wolfersdorfer Kel-
gelbahn bleiben die Tabellenpunkte beim Gastgeber und darauf 
wurde mit einem „Frisch Gezafptem“ angestoßen.

In wenigen Tagen beginnt das Weihnachtsfest und wir vom 
LSV Wolfersdorf wünschen unseren Mitgliedern, Sponsoren, 
Freunden, Helfern und Unterstützern viel Freude und besinnliche 
Feiertage sowie ein gutes neues Jahr 2026!

Getreu unserm Motto: Gemeinsam aktiv − sportlich fair freuen 
wir uns auf ein erlebnisreiches neues (Vereins-)Jahr mit euch!

Euer LSV Wolfersdorf

BCV erklärt das Rathaus offiziell 
für erobert!

Der BCV meldet voller Stolz: Berga gehört uns!

Am 15. November um 11:11 Uhr rückten wir mit unserem neu-
esten Hightech-Gerät an – einem BH-Katapult, das selbst die 
Stadtverwaltung in leichte Schockstarre versetzte.
Unser Prinzenpaar Martina 61. und Nico 61. führte die Truppe 
an, während Bürgermeister Marco Geelhaar tapfer versuchte, 
Haltung zu bewahren. 
Spätestens als ihm ein besonders überdimensionaler Büstenhal-
ter feierlich als „Tauschobjekt“ für den Stadtschlüssel präsentiert 
wurde, war klar: Widerstand zwecklos.

Punkt 11:11 Uhr knallten Konfetti und zwei Gummibänder, die 
am Rathausgeländer befestigt wurden. Der BH flog, das Publikum 
jubelte und der Bürgermeister wich vorsichtshalber einen Schritt 
zurück – vielleicht auch zwei. 

Vereine und Verbände

LSV Wolfersdorf 	 Gemeinsam aktiv
Aktuell 		  sportlich fair
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Am Ende musste der Bürgermeister kapitulieren. Der BCV über-
nahm damit ganz offiziell die närrische Regierung der Stadt.

Natürlich wurde danach getanzt, gefeiert und „Gelle Hee!“ ge-
rufen, bis auch die letzten verstanden hatten:
Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet – und Berga ist wieder fest in 
Narrenhand!

Wir freuen uns auf eine unvergessliche Saison mit euch! Ganz 
unter dem neuen Motto:

„Narren fliegen durch das All hier beim Berg‘schen Carneval“

Euer BCV!
Gelle Hee!

Festliches Weihnachtstreiben beim FSV
Am 29. November verwandelte sich das Vereinsgelände des 
FSV in einen stimmungsvoll geschmückten Treffpunkt für Groß 
und Klein. 

Das alljährliche Weihnachts-
treiben entwickelte sich einmal 
mehr zu einem vollen Erfolg 
und lockte zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher an. 
In einer geselligen und herzli-
chen Atmosphäre konnten sich 
die Besucher an liebevoll auf-
gebauten Ständen mit Lecke-
reien und warmen Getränken 
versorgen. 
Für die jüngsten Gäste war eine 
Bastelecke eines der großen 
Highlights: Mit viel Begeiste-
rung entstanden dort weih-
nachtliche Kunstwerke, die spä-
ter stolz präsentiert wurden. 

Ein besonderer Moment war der Besuch des Weihnachtsmannes, 
der zur Freude der Kinder kleine Überraschungen verteilte und 
für strahlende Augen sorgte.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern 
sowie bei den zahlreichen Gästen, die mit ihrer Teilnahme zum 
Gelingen beigetragen haben.

Der Vorstand des FSV

Wernsdorfer Feuerwehr- 
und Brauchtumsverein e.V.

Rück- und Ausblick

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und es wird Zeit, Resümee zu 
ziehen und auf das neue Jahr einen Ausblick zu wagen.
Viele Aktivitäten haben unser Vereinsleben auch im vergangenen 
Jahr geprägt.

So haben wir in den letzten April-Tagen bei herrlichem Sonnen-
schein den Maibaum stellen können. Kleine Besucher nutzen 
den kreativen Kindertisch oder tobten sich auf der Hüpfburg 
aus. Dank unseres „dorf-eigenen Diskjockey“ herrschte super 
Stimmung bis in die späten Abendstunden hinein.

Gern laden wir bereits jetzt zum Maibaumsetzen 2026 ein.
Viele haben sich unseren Termin schon vorgemerkt:

Samstag, 2. Mai 2026 in Wernsdorf

www.fsvberga.de
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Schon ein paar Tage später, zur Himmelfahrt Ende Mai, gab 
es auf dem Festplatz in Wernsdorf eine echte Sau am Spieß zu 
verspeisen – unser Jäger hat diese selbst ausgesucht und erlegt. 
Wir konnten diesmal auch Gäste aus Gera und Greiz begrüßen, 
die von unserem „Wander-Stützpunkt“ sehr geschwärmt haben 
und zusagten, auch 2026 den Wernsdorfer Festplatz wieder zu 
besuchen, denn auch 2026 zur Himmelfahrt, also am

Donnerstag, 14. Mai 2026
wird es wieder einen kleinen Höhepunkt beim Wernsdorfer Feu-
erwehr- und Brauchtumsverein geben. Vormerken!

Jahrelang hat unser Vereinsmitglied, Wernsdorfer und Pomologe 
Horst Prager unser Vereinsleben mit seinem reichen Wissen über 
alte, neue und köstliche Apfelsorten auf vielen Veranstaltungen 
des Vereins bereichert.
Leider mussten wir 2024 schweren Herzens Abschied von ihm 
nehmen.
Zur Erinnerung an ihn und seine unvergleichliche Art, sein Wis-
sen an Jung und Alt zu vermitteln, hat der Verein ihm einen 
kleinen Erinnerungsort geschaffen und diesen Anfang September 
feierlich eingeweiht.
Gegenüber unseres Dorfteiches, an der Bushaltestelle wurden in 
Eigeninitiative des Vereins drei kleine Apfelbäumchen gepflanzt 
und eine Informationstafel aufgestellt.
Liebe Bergaer, Wünschendorfer und Freunde unseres Vereins, Ihr 
seid herzlich in unser Dorf eingeladen, um von den süßen Äpfeln 
zu kosten und sich über einen unserer bedeutenden Einwohner 
zu informieren. Vielleicht ist unsere Apfelwiese das erste Ziel, 
eurer Radtour oder Wanderung im neuen Jahr.

Im Oktober hat unser Verein viele ausflugsfreudige Wernsdorfer, 
Bergaer und Großdraxdorfer eingeladen, um gemeinsam mit uns 
eine Busausfahrt nach Meißen zu unternehmen. Ein Dorf auf Rei-
sen. Und ja, auch einen Busfahrer haben wir im Verein. Hiermit 
einen Dank an seine sichere und souveräne Fahrt. Neben dem 
Besuch der Porzellanmanufaktur standen ein Stadtbummel durch 
die herrliche Innenstadt sowie ein Besuch in den Meißner Wein-
bergen auf unserm Programm. Viele Mitreisende kannten die 
kleine Stadt noch nicht (obwohl sie gleich „nebenan“ liegt) und 
waren begeistert vom Flair des samstäglichen Innenstadtlebens.
Im jährlichen Wechsel von Vereinsausfahrt und Herbstfest, freu-
en wir uns nun wieder darauf, dass wir 2026 wieder alle zum 
Herbstfest nach Wernsdorf auf unserem Festplatz einladen wer-
den. Der genaue Termin

im September 2026

wird rechtzeitig noch bekannt gegeben.

Unser Vereinsjahr endete schließlich mit einer ausgebuchten, 
gemütlichen Weihnachtsfeier im Vereinshaus, welches wir auch 
zukünftig gern intensiv nutzen werden.

Wir wünschen allen unseren Vereinsmitgliedern, allen Werns-
dorfern, Bergaern, Wünschendorfern und Freunden des Vereins 
ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes 
Wiedersehen im neuen Jahr 2026.

Der Vorstand

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest, 

besinnliche Feiertage und alles Gute 
für das neue Jahr!

Ihre 
Interessengemeinschaft
Kultur für Berga/Elster
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AUS DEM STADTARCHIV 
Bergas Geschichte mit den umliegenden Ortschaften

92. Folge

Der Unterhammer gehört 1618 zu Albersdorf und somit zum 
Rittergut Schloss Berga. Über 100 Jahre waren über den Unter-
hammer hingegangen, da errichtete Jobst Lätzsch der Jüngere 
einen Eisenhammer, der 1640 in Betrieb genommen wurde. Ei-
senerzfunde bei Albersdorf sollen den Betrieb des Eisenhammers 
begünstigt haben. Es wurde ein ca. 50 m langer Wassergraben 
mit einem weiter oberhalb befindlichen Wehr angelegt.
Von einem Wasserrad sei die Kraft auf die Hämmer übertragen 
worden, die zentnerschwer auf das Eisen schlugen. Um das 
Schmiedefeuer gehörig anzufachen, bediente man sich eines 
Blasebalges, den ein weiteres Wasserrad betrieben hatte. Ge-
schmiedet worden seien im Unterhammer vor allem landwirt-
schaftliche Geräte, aber auch Beile, Wagenachsen, Beschläge 
usw. Die Anlage des Unterhammers mit Eisenhammer sei in der 
Grundgestaltung um 1700 der folgenden Anlage sehr ähnlich 
gewesen, lag aber jenseits der heutigen Bahnlinie und ist 1767 
fast völlig niedergebrannt.

Nach dem Brand von 1767 haben die Lätzschens ihr Anwesen 
neu errichtet, allerdings ohne Hammerwerk und vor allem an 
die 15 m weiter vom Fluss entfernt. Der Wiederaufbau wird mit 
dem Jahre 1768 angegeben – und das ist der Unterhammer, wie 
man ihn seit nunmehr über 200 Jahren kennt. Mühlrad, Wehr 
und Wassergraben verfielen mit der Zeit, die Reste von letzteren 
wurden beim Bau der Elstertalbahn zugeschüttet.

Aus der langen Reihe der Besitzer vom Unterhammer sei Michel 
Lätzsch erwähnt, * 18.09.1766, † 14.04.1843. Er ist es, der in der 
heimischen Sage als der Hammermichel lebt. Man schrieb ihm 
überirdische Kräfte zu, die er gegen unredliche Zeitgenossen 
wohl einzusetzen wusste, und so dem Mann aus dem Volke 
(auch sich selbst) und dem Städtchen Berga half. Berga zählte 
1823 ganze 93 Häuser mit 570 Einwohnern.
Der Beiname des Michel rührt vom Anwesen Unterhammer her, 
nicht vom Eisenhammer, denn der bestand schon nicht mehr, 
als der Sagenhafte wirkte. Dem Michael Lätzsch muss sehr viel 
Praktisches eigen und manch Menschliches bekannt gewesen 
sein. Zum Beispiel war er zweimal verheiratet. Auch mit den 
Dahingegangenen hatte er so seine Probleme. Da kam er auf 
die Idee, für das abgelegene Anwesen einen Familienfriedhof 
zu schaffen. Noch immer war der Weg für ein Fuhrwerk nur der 
in Richtung Wernsdorf. Und wer sollte das im Winter bei tiefem 
Schnee bewältigen? Nach 1838 gelang es Michael Lätzsch, vom
großherzoglich-sächsischen Oberkonsistorium in Weimar die 
Erlaubnis zu erhalten, einen Friedhof anzulegen.
Das soll zwar teuer gewesen sein, spricht aber zugleich dafür, 
dass nicht nur das Anliegen des Michel Lätzsch der Behörde 
einleuchtend, sondern er vor allem wer war!
Dieser Friedhof hinter dem Hause im Walde, an der Wegecke 
Wünschendorf / Reitsteg – Berga / Wernsdorf gelegen, wird 
noch heute genutzt. Ein so altes wie seltenes Recht! Von den 
ersten Bestattungen zeugen fünf kleine Tafeln aus dem vorigen 
Jahrhundert, während fünf Grabsteine jüngeren Datums sind.
Der Name Michael Lätzsch freilich ist nicht dabei. Er ist beim 
Fischen in der Elster ertrunken und wurde in Gera-Thieschitz 
gefunden und dort begraben.
Nach Hammermichels Tod vermutete man, dass der schwerrei-
che Mann seine Schätze in die Elster versenkt habe und fischte 
mit langen Stangen nahe bei seinem Hofe in einem als uner-
gründlich bekannten Tümpel herum, förderte aber nichts ans 
Tageslicht als eine alte Braupfanne.
Überkommen ist uns vom (zweiten) Unterhammer auf unse-
re Tage leider nur ein Teil. Das im Obergeschoss in Fachwerk 
ausgeführte einstige Stallgebäude (links des Eingangtores und 
parallel zur Elster gelegen) brannte 1976 nieder.

Im Jahre 1881 errichtete Ernst Hermann Lätzsch eine Schank-
wirtschaft in seinem Haus. Diese gastliche Stätte pflegte die 
Familie bis 1963.

MEDAILLE der LPG „Elstertal“ aus Anlass der 
Eröffnung des Ausfluglokales „Hammermichel-
baude“ im Unterhammer bei Berga.
Die Medaille besteht aus Kupfer, welches nach-
träglich eloxiert wurde. Der Durchmesser beträgt 
25 mm und sie war original ungelocht. 
Auflagehöhe: unbekannt

Arbeitsgruppe Stadtarchiv

Weihnachtliche Grüße 
Ihrer Kreisvolkshochschule

Wir bedanken uns bei unseren Kursteilnehmern, Dozenten und 
Partnern für ein erfolgreiches, wissbegieriges Jahr 2025 und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit 
und einen angenehmen Jahresausklang!

Für das neue Jahr haben wir bereits vielfältige An-
gebote für Sie geplant und werden noch weitere 
spannende Kurse in unser Programm aufnehmen.

Einfach diesen QR-Code scannen, in unseren An-
geboten stöbern und direkt über die Homepage 
anmelden.

Mein Heimatort

Sonstige Mitteilungen

Kreisvolkshochschule
Greiz

Du liebst die Natur und willst aktiv zum Schutz 
und Erhalt unserer Gewässer vom Schreibtisch aus 
beitragen?

Du bringst Zuverlässigkeit und Freude am Helfen 
mit, hast Grundkenntnisse am Computer und bist 
freundlich im Umgang mit Menschen.

Bewirb dich jetzt für den Bundesfreiwilligendienst 
und trage dazu bei, Abläufe effizienter zu gestalten.

Wir bieten eine gute Einarbeitung, 
sinnvolle Teamarbeit und eine 
sinnstiftende Aufgabe – bewirb 
dich jetzt. 

Mehr Informationen findest du 
unter https://www.guv-wesa.de








































